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OLG Nürnberg , 4.2.2009 -  4 U 2181/07 

BNotO §§ 14 Abs. 1, 19 Abs. 1 S. 2; BeurkG § 17 Abs. 1  

Notarielle Amtspflichten im Zusammenhang mit der Übertragung eines nicht 
volleingezahlten KG-Anteils; Subsidiarität der Notarhaftung 

1. Eine Haftung des Notars kommt in Betracht, wenn er bei der Beurkundung der Übertragung 
eines Fondsanteils im Rahmen einer Scheidungsvereinbarung nicht ausdrücklich auf Risiken 
einer noch nicht vollständig eingezahlten Kommanditeinlage hinweist.  

2. Die Notarhaftung ist subsidiär gegenüber der Haftung eines Steuerberaters und 
Rechtsbeistands, der die Vereinbarung vorbereitend entworfen hat, ohne seinerseits auf die 
Risiken hinzuweisen. Die Unentgeltlichkeit dieser Tätigkeit schließt die Haftung nicht aus.  

 

 

 

 

 

 

 

 


































